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Debi Select-Fonds: Neue Hoffnung oder erneute Hinhaltetaktik? 

  
Anleger der Debi Select-Gruppe dürfte mittlerweile das Anschreiben der Anwaltskanzlei Klumpe 
erreicht haben. Dort werden den Anlegern an einem der drei Debi Select-Fonds neue 
Ansprechpartner und Transparenz über die Lage der Debi Select-Gruppe versprochen. Darüber 
hinaus wird erneut eine Gesellschafterversammlung angekündigt. Die Werthaltigkeit dieser 
Aussagen kann von uns derzeit noch nicht beurteilt werden. 
 
Festzustellen bleibt, dass die rückständigen Vorabausschüttungen immer noch nicht ausgezahlt 
wurden und dass der „große Retter“ Prime Delta den Millionenkaufpreis ebenfalls noch nicht 
gezahlt hat. Hieß es bisher immer „alles wird gut“, heißt es in dem Schreiben der Kanzlei Klumpe 
nur noch,  es müssen Lösungswege geschaffen (!) werden. Die Anleger müssen informiert werden.  
 
Auffallend ist zudem, dass dem dazugehörigen Anschreiben der Debi Select Verwaltungs GmbH 
abermals nur sehr schwammige Informationen zu entnehmen sind. So heißt es in dem Schreiben 
„die Kanzlei wurde mit der Beratung und Durchführung abgestimmter Aufgaben der Debi Select 
Fonds betraut“. Was das für den einzelnen Anleger heißen soll, kann nur orakelt werden. Ob die 
Debi Select hierdurch das Vertrauen Ihrer Anleger zurückgewinnt, dürfte zweifelhaft sein.  
 
Angeregt wurde eine Gesellschafterversammlung am 03.03.2012. Hierbei handelt es sich um die 
ursprünglich für September 2011 angedachte Gesellschafterversammlung. Bisher hat die Anleger 
jedoch eine hierfür erforderliche, rechtzeitige Einladung zur Gesellschafterversammlung noch nicht 
erreicht. Ob diese tatsächlich am 03.03.2012 stattfindet oder abermals verschoben wird, bleibt 
abzuwarten. 
 
Sollte der Termin offiziell bekannt gegeben und bestätigt werden, werden wir anbieten, die 
Interessen der Anleger auf dieser Gesellschaftsversammlung zu vertreten. Entsprechende 
Informationen werden Sie dann auf unserer Homepage finden. 
 
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Es hat sich nichts verändert, nur die Zeit vergeht – und dass könnte zum Nachteil für die Anleger 
werden. Für Anleger ist es nach wie vor schwierig, Orientierung und Informationen über die Debi 
Select Fonds zu erhalten. Es bleibt die Frage, ob man der Debi Select-Führung weiter vertraut und 
wartet oder ob man aktiv wird.  
 
Für Anleger, die nicht mehr zu warten bereit sind: Die KANZLEI GÖDDECKE hat die ersten 
Anleger gebündelt und marschiert los und zwar direkt gegen die Fondsgesellschaften und deren 
Verantwortliche. Wenn auch Sie an der Bewegung teilnehmen möchten: Nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf und marschieren Sie mit. 
 
Quelle: eigene Recherche    09. Februar 2012 (Rechtsanwältin Dorothee Beinert) 

 
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“  
 
Debi Select-Fonds: Licht an oder aus? 
 


